
Beschlüsse des Gemeinderates vom 23.04.2019 

 

Beschlussnummer: 04/28-2019 

Auf der Grundlage des § 88 und § 88b der SächsGemO vom 03.03.2014 in der derzeit gültigen 
Fassung und der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – KomHVO-Doppik vom 
10.12.2013 in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 23.04.2019 den Jahresabschluss 2014 der Gemeinde Neukieritzsch wie folgt festgestellt: 
 
Ordentliches Ergebnis:         1.034.397,75 Euro 

Sonderergebnis:             104.336,11 Euro 

Gesamtergebnis:          1.138.733,86 Euro 

Abdeckung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis aus VJ:       0,00 Euro 

Abdeckung von Fehlbeträgen im Sonderergebnis aus VJ:        0,00 Euro 

Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital:                 0,00 Euro 

Veränderung des Finanzmittelbestandes:       1.550.645,02 Euro 

Endbestand an Zahlungsmitteln:        4.982.096,85 Euro 

Bilanzsumme je:        76.744.007,89 Euro 

Es wurden folgende Korrekturen nach § 62 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik in der 
Eröffnungsbilanz vorgenommen: 

Korrektur des Basiskapital 2014 

Sachkonto  Bezeichnung   Soll   Haben   Saldo  

     Euro   Euro   Euro  

   Anfangsbestand 3.090.182,44 51.047.188,13 47.957.005,69 

211000 Korrektur Zuschuss (Bankett)   4.589,28   

211000 Sonderauflösung eines Zuschusses 
 

570,87   

038200 Zuschreibung Bankett 
 

6.825,19   

100044 Beteiligungen AZV, ZBL  7.991.217,68  

   Endbestand 3.094.771,72 59.045.801,87 55.951.030,15 

Der Prüfbericht der örtlichen Rechnungsprüfung über den Jahresabschluss ist dem Beschluss 
als Anlage beigefügt. 

Die Gemeinde Neukieritzsch wird beauftragt, dem LRA Landkreis Leipzig diesen Beschluss 
unverzüglich anzuzeigen und zusammen mit dem Jahresabschluss ortsüblich bekanntzugeben. 
In der Bekanntgabe ist daraufhin zu weisen, dass der Jahresabschluss mit 
Rechenschaftsbericht und Anhang im Gemeindeamt Neukieritzsch während der üblichen 
Dienststunden vom 20.05.2019 bis einschließlich 29.05.2019 öffentlich ausliegt. 
 



Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 25 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   18 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    19 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen    0 
 

Beschlussnummer: 04/29-2019 
 
Auf der Grundlage des Gesetzes über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 
vom 7.11.2007, der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen vom 18.03.2003, berichtigt 
am 25.04.2003 und § 61 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik vom 08.02.2008, 
in der zum 01.01.2012 geltenden Fassung, beschließt der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz 
zum 01.01.2012 der Gemeinde Deutzen. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 25 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   18 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    18 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen    1 
 

Beschlussnummer: 04/30-2019 

Auf der Grundlage des § 88 und § 88b der SächsGemO vom 03.03.2014 in der derzeit gültigen 
Fassung und der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – KomHVO-Doppik vom 
10.12.2013 in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 23.04.2019 den Jahresabschluss 2013 des Schulzweckverbandes Regis - Deutzen wie folgt 
festgestellt: 
 
Ordentliches Ergebnis:          93.495,96 Euro 

Sonderergebnis:                      0,00 Euro 

Gesamtergebnis:           93.495,96 Euro 

Abdeckung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis aus VJ:         0,00 Euro 

Abdeckung von Fehlbeträgen im Sonderergebnis aus VJ:          0,00 Euro 

Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital:                   0,00 Euro 

Veränderung des Finanzmittelbestandes:           122.216,87 Euro 

Endbestand an Zahlungsmitteln:            278.308,53 Euro 

Bilanzsumme je:              420.165,56 Euro 

Es wurden keine Korrekturen nach § 62 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik in der 
Eröffnungsbilanz vorgenommen: 

Der Prüfbericht der örtlichen Rechnungsprüfung über den Jahresabschluss ist dem Beschluss 
als Anlage beigefügt. 



Die Gemeinde Neukieritzsch wird beauftragt, dem LRA Landkreis Leipzig diesen Beschluss 
unverzüglich anzuzeigen und zusammen mit dem Jahresabschluss ortsüblich bekanntzugeben. 
In der Bekanntgabe ist daraufhin zu weisen, dass der Jahresabschluss mit 
Rechenschaftsbericht und Anhang im Gemeindeamt Neukieritzsch während der üblichen 
Dienststunden vom 20.05.2019 bis einschließlich 29.05.2019 öffentlich ausliegt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 25 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   18 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    19 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen    0 
 
Beschlussnummer: 04/31-2019 

Auf der Grundlage des § 88 und § 88b der SächsGemO vom 03.03.2014 in der derzeit gültigen 
Fassung und der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – KomHVO-Doppik vom 
10.12.2013 in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 23.04.2019 den Jahresabschluss zum 30.06.2014 des Schulzweckverbandes Regis - 
Deutzen wie folgt festgestellt: 
 
Ordentliches Ergebnis:          50.976,00 Euro 

Sonderergebnis:                      0,00 Euro 

Gesamtergebnis:           50.976,00 Euro 

Abdeckung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis aus VJ:         0,00 Euro 

Abdeckung von Fehlbeträgen im Sonderergebnis aus VJ:          0,00 Euro 

Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital:                   0,00 Euro 

Veränderung des Finanzmittelbestandes:               9.095,96 Euro 

Endbestand an Zahlungsmitteln:            287.527,87 Euro 

Bilanzsumme je:              424.167,01 Euro 

Es wurden keine Korrekturen nach § 62 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik der Eröffnungsbilanz 
vorgenommen: 

Der Prüfbericht der örtlichen Rechnungsprüfung über den Jahresabschluss ist dem Beschluss 
als Anlage beigefügt. 
 
Die Gemeinde Neukieritzsch wird beauftragt, dem LRA Landkreis Leipzig diesen Beschluss 
unverzüglich anzuzeigen und zusammen mit dem Jahresabschluss ortsüblich bekanntzugeben. 
In der Bekanntgabe ist daraufhin zu weisen, dass der Jahresabschluss mit 
Rechenschaftsbericht und Anhang im Gemeindeamt Neukieritzsch während der üblichen 
Dienststunden vom 20.05.2019 bis einschließlich 29.05.2019 öffentlich ausliegt. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 25 und der Bürgermeister 



davon anwesend:   18 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    19 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen    0 
 
Beschlussnummer: 04/32-2019 

Auf der Grundlage der Eingemeindung der Gemeinde Deutzen zum 01.07.2014 in die 
Gemeinde Neukieritzsch wurde der Schulzweckverband Regis – Deutzen zum 30.06.2014 
aufgelöst. Das Vermögen des Zweckverbandes wird wie folgt aufgeteilt: 
 

Gesamt Regis Neukieritzsch

AKTIVA
Anlagevermögen 113.444,15 103.021,94 10.422,21      
Umlaufvermögen 306.719,42 156.790,11 149.929,31    
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten -                -                -                   
Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag -                -                -                   
Bilanzsumme Aktiva 420.163,57 259.812,05 160.351,52    

PASSIVA
Kapitalposition:
Basiskapital 155.753,49 128.751,32 27.002,17      
Rücklagen 179.048,16 82.143,93   96.904,23      
Sonderposten 79.499,17   76.697,82   2.801,35         
Rückstellungen 3.846,28      3.101,84      744,44            
Verbindlichkeiten -                -                -                   
Passive Rechnungsabgrenzungsposten -                -                -                   
Bilanzsumme Passiva 418.147,10 290.694,91 127.452,19    

 
Die Bewegung in der Bilanz nach dem 30.06.2014 wurde nicht in die Rücklage gebucht 
(Jahresabschluss 2013 und 30.06.2014), so dass die Bilanzsummen Aktiva und Passiva nicht 
übereinstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 25 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   18 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    18 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen    1 
 

Beschlussnummer: 04/33-2019 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neukieritzsch beschließt zur Gemeinderatssitzung am 
23.04.2019 die Aufhebung der bestehenden Gestaltungssatzung des OT Lobstädt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 25 und der Bürgermeister 



davon anwesend:   18 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    10 
Nein-Stimmen:    6 
Stimmenthaltungen    3 
 
Beschlussnummer: 04/34-2019 

Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des Flurstücks 10/22 der Gemarkung Deutzen, 
gelegen An der Adria, an die höchstbietenden Antragsteller der durchgeführten 
Ausschreibung. Alle mit dem Vollzug des Kaufvertrages anfallenden Kosten tragen die 
Käufer. Mit dem Verkauf wird der Bürgermeister, Herr Hellriegel, oder der Sachbearbeiter 
Liegenschaften, Herr Dergewitz, beauftragt.   

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 25 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   18 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    17 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen    2 
 

Beschlussnummer: 04/35-2019 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neukieritzsch beschließt die Annahme folgender 
Spenden: 
 
Datum Name des Spenders Zweck Betrag 
28.03.2019 Andy Krummsdorf Grundschule Deutzen 100,00 € 

 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 25 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   18 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    19 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen    0 
 
Beschlussnummer: 04/36-2019 

Der Gemeinderat beschließt den Vergabebeschluss für die Honorarleistung zur 
Oberflächeninstandsetzung und Unterbauertüchtigung der Verkehrsanlage An der Adria in 
den Technischen Ausschuss zu übertragen. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 25 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   18 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    18 
Nein-Stimmen:    1 
Stimmenthaltungen    0 
 
 
 



Beschlussnummer: 04/37-2019 

Der Gemeinderat beschließt den Verkauf der Flurstücke 259, 265/1, 267/a, 268, 1145/1, 
1147, 1274, 1276, 1278, 1279, 1282, 1287/1, 1314 der Gemarkung Lobstädt und des 
Flurstücks 271 der Gemarkung Großzössen. Die Flächen werden zum vollen Wert veräußert. 
Die Kosten des Notars, eventuell notwendiger Vermessung, sowie anfallende andere 
Nebenkosten trägt der Käufer. 

Mit dem Verkauf wird der Bürgermeister, Herr Hellriegel, oder der Sachbearbeiter 
Liegenschaften, Herr Dergewitz, beauftragt.   

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 25 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   18 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    16 
Nein-Stimmen:    1 
Stimmenthaltungen    2 
 

 

Hellriegel 
Bürgermeister 


